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Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Anpassung der Sachverständigenordnung der  

Handwerkskammer Rheinhessen anhand der Vorgaben des  

§ 106 Abs. 3 – 5 HwO in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 2018/958 

 

I. Inhalt der Neuregelung 

Die Sachverständigenordnung der Handwerkskammer Rheinhessen für die öffentliche Bestellung und 

Vereidigung von Sachverständigen in der aktuellen Fassung, zuletzt geändert durch Beschluss der Voll-

versammlung vom 03.12.2012, soll durch Beschlussfassung der Vollversammlung am ………. in folgen-

den wesentlichen Punkten angepasst werden:  

 § 1 SVO – Inbezugnahme der §§ 36, 36a Gewerbeordnung 

 § 2 Abs. 2 SVO – Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverstän-

digen. Primärer Anknüpfungspunkt für eine Bestellung von Sachverständigen in zulassungspflich-

tigen Handwerken ist das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle, so 

dass nicht mehr in erster Linie auf eine bestehende Eintragung in die Handwerksrolle abgestellt 

wird. 

 § 2 Abs. 3 SVO – erleichterte Bestellung von Sachverständigen, die in einem Arbeits- oder Dienst-

verhältnis stehen 

 § 2 Abs. 4 SVO – bei EU/EWR-Staatsangehörigen, die ihre besondere Sachkunde in einem anderen 

EU/EWR-Mitgliedstaat erworben haben, wird für den Nachweis der besonderen Sachkunde § 36a 

GewO in einem eigenständigen Absatz für entsprechend anwendbar erklärt. 

 § 20a SVO – Rechtsgrundlage für das Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Sachverstän-

digen 

 § 22 SVO – Klarstellung, dass ein Umzug nicht automatisch zum Erlöschen der Bestellung führt 

 

II. Anwendbarkeit der Regelungen zur Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Wie der Bundesgesetzgeber in § 106 Absatz 3 der Handwerksordnung (HwO) klargestellt hat, fällt die 

öffentliche Bestellung von Sachverständigen unter die Berufsanerkennungsrichtlinie (RL 2005/36/EG), 

da es sich um einen reglementierten Beruf im Sinne dieser Richtlinie handelt und der Zugang zu diesem 

Beruf oder dessen Ausübung an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist. Ein regle-

mentierter Beruf im Sinne der Legaldefinition des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der Berufsanerken-

nungsrichtlinie ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei der die Auf-

nahme oder Ausübung oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist; eine Art der Aus-

übung ist insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvor-

schriften auf Personen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufsqualifikation verfügen. Gemäß 

§ 106 Absatz 3 HwO ist daher sowohl beim Erlass als auch bei Änderungen von Sachverständigenord-
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nungen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anhand der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 

Erlass neuer Berufsreglementierungen1 in der jeweils geltenden Fassung durchzuführen. 

 

III. Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Die Regelungen der Sachverständigenordnung sowie die durch die vorliegende Änderung vorgenom-

menen Modifikationen genügen den Verhältnismäßigkeitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2018/958, 

auf die als Prüfungsmaßstab in § 106 Abs. 4 HwO verwiesen wird. Dies beruht im Einzelnen auf folgen-

den Erwägungen, die der Beschlussfassung der Vollversammlung der Handwerkskammer Rheinhessen 

zugrunde lagen:  

 

1. Prüfungsumfang und -intensität gemäß § 106 Absatz 4 Satz 2 HwO 

Gemäß § 106 Absatz 4 Satz 2 HwO muss der Umfang der Prüfung im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt 

und den Auswirkungen der Vorschrift stehen. Damit ist der Prüfungsumfang abhängig von der Ein-

griffsintensität der zu prüfenden nationalen Rechtsvorschrift. Die Sachverständigentätigkeit an sich 

unterliegt in Deutschland keinerlei qualifikationsgebundener Zugangs- oder Ausübungsbeschränkung. 

Durch die vorliegende Sachverständigenordnung werden allein für die öffentliche Bestellung und Ver-

eidigung von Sachverständigen im Bereich des Handwerks Anforderungen im Hinblick auf die persön-

liche und fachliche Eignung statuiert. Aus der öffentlichen Bestellung resultiert insbesondere ein Vor-

rang bei der Hinzuziehung im Rahmen von Gerichtsverfahren, wo in besonderem Maße die Neutralität 

und Expertise im Sinne einer persönlichen und fachlichen Eignung eine zentrale Rolle spielt, um im 

Interesse eines funktionierenden Rechtssystems und des Vertrauens des Rechtsverkehrs in die Quali-

tät gerichtlicher Entscheidungen nach Exzellenz zu streben. Die entsprechenden Regelungen sind in 

den jeweiligen Prozessordnungen verankert. Des Weiteren bestehen in geringem Umfang gesetzlich 

normierte Vorbehaltsaufgaben. Im Ergebnis besteht daher bei Regelungen zur öffentlichen Bestellung 

von Sachverständigen im Hinblick auf die Zielsetzungen der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie einer Ver-

hinderung von Marksegmentierungen durch Berufsreglementierungen eine geringere Prüfintensität 

mit entsprechendem Rechtfertigungsaufwand als bei klassischen Berufsreglementierungen. Zudem ist 

insoweit zu berücksichtigen, dass die Regelungen der Anerkennungsrichtlinie (RL 2005/36/EG) bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten einen schnellen und unbürokratischen Marktzugang ermögli-

chen.  

 

 

                                                           
1 ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25. 
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2. Beachtung des Diskriminierungsverbots nach § 106 Absatz 4 Satz 1 HwO i.V.m. Art. 5 RL (EU) 

2018/958 

Art. 5 RL (EU) 2018/958, dessen Prüfkriterien gemäß § 106 Absatz 4 Satz 1 HwO beachtlich sind, greift 

den primärrechtlich verankerten Grundsatz des Diskriminierungsverbots auf, wonach nationale Vor-

schriften weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit o-

der des Wohnsitzes bewirken dürfen. Die vorliegende Sachverständigenordnung enthält keinerlei di-

rekt oder indirekt diskriminierend wirkende Regelungen aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des 

Wohnsitzes im Sinne von Art. 4 RL (EU) 2018/958. 

 

3. Rechtfertigung durch Ziele des Allgemeininteresses gemäß § 106 Absatz 4 Satz 1 HwO i.V.m. Art. 

6 RL (EU) 2018/958 

Wie sich unmittelbar aus Erwägungsgrund 17 der RL (EU) 2018/958 sowie aus der einschlägigen Judi-

katur des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ergibt, sind unter anderem der Schutz der Verbraucher, 

der Schutz der Dienstleistungsempfänger sowie die Sicherung einer geordneten Rechtspflege als Ziele 

des Allgemeininteresses anerkannt, die Beschränkungen der Personenverkehrsfreiheiten des Gemein-

schaftsrechts vom Grundsatz her rechtfertigen können. So betont Europäische Gerichtshof, dass der 

Schutz zum einen der Verbraucher, u. a. der Empfänger gerichtsbezogener, von Organen der Rechts-

pflege erbrachter Dienstleistungen, und zum anderen einer geordneten Rechtspflege Ziele darstellen, 

die als zwingende Gründe des Allgemeininteresses angesehen werden können.2 Die bestehenden Re-

gelungen zur öffentlichen Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen dienen dem Zweck, der 

interessierten Öffentlichkeit sowie den Behörden und Gerichten Sachverständige zu präsentieren, die 

persönlich integer, unabhängig und unparteiisch sind und die fachlich ein objektives sowie qualifizier-

tes Urteil garantieren.3 Damit dienen sie der Verwirklichung der EU-rechtlich anerkannter Ziele des 

Allgemeininteresses.  

 

4. Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß § 106 Absatz 4 Satz 1 HwO i.V.m. Art. 7 Abs. 2 UA 1 RL (EU) 

2018/958 – Stets zu prüfende Kriterien  

 

(a) Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Risiken (Art. 7 Abs. 

2 UA 1 Buchst. a) 

Wie das BVerfG bereits in seiner einschlägigen Judikatur festgestellt hat, handelt es sich bei gesetzli-

chen Regelung zur öffentlichen Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen nicht um eine Be-

schränkung der Berufswahl, sondern nur um eine Regelung der Berufsausübung. Öffentlich bestellte 

und vereidigte Sachverständige unterscheiden sich von den übrigen Sachverständigen nicht durch die 

                                                           
2 EuGH v. 05.12.2006 – C-94/04 und C-202/04 – Cipolla u.a. – Slg. 2006, I-11455, Rn. 64. 
3 Bleutge, in: Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung Bd. 1, § 36 Rn. 46. 



                                                                                                                           
 

4 

Zugehörigkeit zu einem eigenständigen Beruf, sondern nur durch die staatliche Feststellung ihrer Qua-

lifikation als Sachverständige, ohne dass sich hierdurch das Bild seiner beruflichen Tätigkeit ändert.4 

Mit den gesetzlichen Regelungen zur öffentlichen Bestellung von Sachverständigen wird das Ziel ver-

folgt, im Interesse eines reibungslosen Rechtsverkehrs und einer funktionierenden Rechtspflege allen 

Behörden, Gerichten und privaten Interessenten für komplizierte Sachverhaltsfeststellungen und Prü-

fungen kompetente und glaubwürdige Fachleute anzubieten.5 Daher sind öffentlich bestellte Sachver-

ständige von den Gerichten vorrangig hinzuzuziehen.  

Insoweit ist besonders auf den Aspekt der Sicherung einer geordneten Rechtspflege abzustellen, da-

neben aber auch auf Empfänger gerichtsbezogener Dienstleistungen. Bereits 1996 wurde durch den 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege als überwiegendes Allge-

meininteresse anerkannt, das Beschränkungen der Personenverkehrsfreiheiten rechtfertigen kann.6 

Die Rechtsprechung wurde später dahingehend präzisiert, dass der Schutz zum einen der Verbraucher, 

u. a. der Empfänger gerichtsbezogener, von Organen der Rechtspflege erbrachter Dienstleistungen, 

und zum anderen einer geordneten Rechtspflege Ziele darstellen, die als zwingende Gründe des Allge-

meininteresses angesehen werden können.7 Da von der Güte der Gerichtsentscheidungen zugrunde 

liegenden Sachverständigengutachten unmittelbar die Qualität der gerichtlichen Einzelfallentschei-

dungen abhängt, die wiederum unmittelbare Rückwirkungen auf Verbraucher, die gewerbliche Wirt-

schaft sowie die Allgemeinheit und das Ansehen des Rechtssystems hat, ist der in der Sachverständi-

genordnung unter anderem geregelte Nachweis der besonderen Sachkunde erforderlich, um ein fach-

lich objektives sowie qualifiziertes Urteil zu garantieren. Ebenso zielt das Kriterium der persönlichen 

Eignung darauf ab, nur diejenigen Personen öffentlich zu bestellen, die ihre Gutachtertätigkeit auf-

grund ihrer Objektivität, Neutralität und charakterlichen Zuverlässigkeit objektiv und unparteiisch aus-

üben können.8  

 

(b) Defizite des Regelungsrahmens dergestalt, dass weniger einschneidende Maßnahmen nicht in glei-

cher Weise zur Zielerreichung geeignet sind (Art. 7 Abs. 2 UA 1 Buchst. b) 

 

In einem vollkommenen Markt würden alle Wirtschaftsakteure aufgrund der bestehenden Markttrans-

parenz rationale Entscheidungen auf ökonomischer Grundlage treffen. Tatsächlich sind die Märkte von 

Informationsasymmetrien und inhomogene Güter sowie Dienstleistungen geprägt. Insoweit besteht 

ein Bedürfnis nach externer Expertise von Sachverständigen, um zu sachgerechten Entscheidungen zu 

gelangen. Um einerseits den Bedürfnissen der Marktteilnehmer nach externer Expertise Rechnung zu 

tragen, andererseits einen möglichst freien Zugang zur Betätigung als Sachverständiger zu schaffen, 

                                                           
4 BVerfG v. 25.3.1992 – Az. 1 BvR 298/86 - BVerfGE 86, 28 = GewArch 1992, 272; BVerwG v. 4.9.1990 – Az. 1 C 
13/89 – Buchholz 451.26 Sachverständige Nr 10. 
5 BVerfG v. 25.3.1992 – Az. 1 BvR 298/86 – BVerfGE 86, 28 = GewArch 1992, 272; unter Verweis auf: Land-
mann/Rohmer, Gewerbeordnung, § 36 Rn. 9, 10. 
6 EuGH v. 12.12.1996 – C-3/95 – Reisebüro Broede – Slg. 1996, I-6511, Rn. 36. 
7 EuGH v. 5.12.2006 – C-94/04 und C-202/04 – Cipolla u.a. – Slg. 2006, I-11455, Rn. 64. 
8 BVerwG v. 15.11.1991, Az. 1 B 136/91, GewArch 1992, 64. 
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hat der Gesetzgeber ein ausdifferenziertes System entwickelt. So ist die Sachverständigentätigkeit in 

Deutschland einem weiten Personenkreis zugänglich, wobei grundsätzlich von der Berufsfreiheit aus-

gegangen wird und insoweit auch die europarechtlich abgesicherten Personenverkehrsfreiheiten des 

Gemeinschaftsrechts nicht negativ tangiert werden, die der Mobilität von Selbständigen und abhängig 

Beschäftigten im Binnenmarkt dienen.  

 

Das ausdifferenzierte System in Deutschland lässt sich fünf Gruppen unterscheiden:  

 freie (selbsternannte) Sachverständige, 

 verbandsanerkannte Sachverständige, 

 zertifizierte Sachverständige, 

 amtlich anerkannte Sachverständige sowie  

 öffentlich bestellte Sachverständige.9 

 

Im Regelfall stehen die vorgenannten Gruppen von Sachverständigen im Markt in einem Wettbewerbs-

verhältnis. Dabei ist der Sachverständigenbegriff in Deutschland an sich keine geschützte Berufsbe-

zeichnung. Daher ist es für Personen grundsätzlich möglich, sich als Sachverständige zu titulieren, so-

fern sie dabei den allgemeinen gesetzlichen Ordnungsrahmen beachten, zu dem das wettbewerbs-

rechtliche Irreführungsverbot gehört, das europarechtlich in der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 

Geschäftspraktiken verankert ist. Freie Sachverständige müssen daher über eine überdurchschnittli-

che Sachkunde auf einem bestimmten Sachgebiet verfügen, in dem sie entsprechend tätig sind.10  

 

Verbandsanerkannte und zertifizierte Sachverständige sind den jeweiligen Qualitätsanforderungen 

des Verbands- oder Zertifizierungssystems unterworfen.11 Indes weisen amtlich anerkannte Sachver-

ständige ihre Sachkunde vor einer staatlichen Stelle nach und sind im Bereich der technischen Über-

wachung tätig.12 Entsprechend ist es für öffentlich bestellte Sachverständige erforderlich, die allgemei-

nen Bestellungsvoraussetzungen zu erfüllen. Es handelt sich insoweit stets um freiwillige Qualitätssi-

cherungssysteme, die bestimmten Markterfordernissen Rechnung tragen und aufgrund ihrer starken 

Ausdifferenziertheit die geringstmögliche Eingriffsintensität sowohl im Hinblick auf verfassungs- als 

auch auf europarechtliche Gewährleistungen aufweisen. 

 

 

(c) Eignung und Angemessenheit der Vorschriften zur Zielerreichung (Art. 7 Abs. 2 UA 1 Buchst. c) 

 

Satzungsrecht auf Grundlage von § 106 Abs. 1 Nr. 12 HwO erfasst allein die öffentliche Bestellung von 

Sachverständigen für den Wirtschaftsbereich Handwerk durch Handwerkskammern als Bestellungs-

körperschaften. Die öffentliche Bestellung ist dabei an besondere gesetzliche Voraussetzungen ge-

knüpft, die neben den Kriterien der besonderen Sachkunde und Eignung auch eine abstrakte Bedürf-

nisprüfung umfassen. Aufgrund dieser besonderen Bestellungsvoraussetzungen, die eine Gewähr für 

                                                           
9 Bleutge, in: Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung Bd. 1, § 36 Rn. 17 ff.; ders., GewArch 2007, 184 ff. 
10 OLG Hamm v. 13.5.1997 – 4 U 259/96 – WRP 1997, 972 = GewArch 1997, 350. 
11 Bleutge, GewArch 2007, 184 (187). 
12 Bleutge, GewArch 2007, 184 (186). 
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persönliche Integrität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit sowie ein fachlich objektives und qualifiziertes 

Urteil bieten, sind öffentlich bestellte Sachverständige in Gerichtsverfahren bevorzugt heranzuzie-

hen.13 Zudem ist die Bezeichnung als öffentlich bestellter Sachverständiger geschützt. 

 

Dieses abgestufte System weist eine deutlich geringere Eingriffsintensität aus als gewöhnliche Berufs-

reglementierungen, die einen echten Vorbehaltsbereich zu Gunsten einer bestimmten Personen-

gruppe schaffen. Bei öffentlich bestellten Sachverständigen existiert allein der bereits genannte Vor-

rang bei der Hinzuziehung im Rahmen von Gerichtsverfahren, wo in besonderem Maße die Neutralität 

und Expertise im Sinne einer persönlichen und fachlichen Eignung eine zentrale Rolle spielt, um im 

Interesse eines funktionierenden Rechtssystems und des Vertrauens des Rechtsverkehrs in die Quali-

tät gerichtlicher Entscheidungen nach Exzellenz zu streben.  

Wie bereits zu (a) ausgeführt, hängt von der Güte der Rechtsentscheidungen zugrunde liegenden Sach-

verständigengutachten unmittelbar die Qualität der gerichtlichen Einzelfallentscheidungen ab, die 

wiederum unmittelbare Rückwirkungen auf Verbraucher, die gewerbliche Wirtschaft sowie die Allge-

meinheit und das Ansehen des Rechtssystems hat. Sie wird über die im autonomen Satzungsrecht sta-

tuierten Anforderungen im Hinblick auf die persönliche Eignung und besondere Sachkunde als Bestel-

lungsvoraussetzungen ex ante abgesichert. Allgemeine Regelungen – etwa aus dem Bereich des Ver-

tragsrechts – sind nicht ansatzweise geeignet, eine hinreichende Gewähr für die Leistungsgüte zu er-

bringen, zumal sie nicht präventiv wirken, sondern allein kompensatorisch. 

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige üben keinen gesonderten Beruf aus, sondern den 

jedermann zugänglichen Beruf des Sachverständigen. Durch die öffentliche Bestellung wird ihnen le-

diglich eine Qualifikation zuerkannt, die ihren Gutachten einen erhöhten Wert verleiht.14 Hieraus re-

sultieren gewisse rechtliche und in der Regel auch günstige wirtschaftliche Auswirkungen auf die Be-

rufsausübung von Sachverständigen.15 So kann die Werbung als öffentliche bestellter Sachverständiger 

im Markt zu Wettbewerbsvorteilen gegenüber selbsternannten Sachverständigen führen, da der 

Rechtsverkehr ersterer Gruppe ein höheres Vertrauen entgegenbringt. Allerdings ist dieser potenzielle 

Vorteil mit aus der öffentlichen Bestellung resultierenden Nachteilen abzuwägen, um ein objektives 

Gesamtbild zu erhalten. Öffentlich bestellte Sachverständige müssen nicht nur einen Nachweis der 

besonderen Sachkunde erbringen, sondern auch Fortbildungspflichten erfüllen, über eine Berufshaft-

pflichtversicherung verfügen und die allgemeinen Pflichtenkataloge der jeweiligen Bestellungskörper-

schaft einhalten.16 Hieraus resultiert eine höhere Kostenbelastung, die im freien Wettbewerb am 

Markt zum Nachteil gereichen kann, da sie kalkulatorisch bei der Angebotspreisbildung zu berücksich-

tigen ist. 

Die bestehenden Regelungen zur öffentlichen Bestellung von Sachverständigen unterliegen bereits 

nach nationalem Verfassungsrecht einer Überprüfung am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der sich 

                                                           
13 §§ 404 Abs. 3 ZPO, 73 Abs. 2 StPO. 
14 BVerwG v. 26.6.1990 – Az. 1 C 10/88 – GewArch 1990, 355. 
15 BVerfG v. 25.3.1992 – Az. 1 BvR 298/86 – BVerfGE 86, 28 = GewArch 1992, 272; BVerwG v. 26.6.1990 – Az. 1 C 
10/88 – GewArch 1990, 355; BayVerfGH v. 12.5.1989 – Az.  Vf. 6-VII-87 – NVwZ 1990, 55 = GewArch 1989, 236; 
OVG Münster v. 7.7.1989 – Az. 4 A 1787/88 – GewArch. 1990, 52. 
16 Bleutge, in: Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung Bd. 1, § 36 Rn. 9b. 



                                                                                                                           
 

7 

aus den Kriterien der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit orientiert, wobei das dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz innewohnende Prinzip des geringstmöglichen Eingriffs zu beachten 

ist.17 Dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist weitgehend deckungsgleich mit demjenigen, der vom 

EuGH bei der Anwendung der Personenverkehrsfreiheiten des Gemeinschaftsrechts entwickelt wurde. 

Da eine Betätigung als Sachverständiger im Regelfall keinerlei Reglementierung unterliegt und lediglich 

ein Vorrang öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger in Gerichtsverfahren besteht, wird 

bewusst die geringstmögliche Eingriffsintensität gewählt und damit auch der Verhältnismäßigkeits-

grundsatz gewahrt, um die Zielsetzung der Sicherung einer geordneten Rechtspflege und des Schutzes 

Schutz von Empfängern gerichtsbezogener Dienstleistungen zu erreichen. Dies geschieht auch in ko-

härenter und systematischer Weise, da die Anforderungen nicht nur im Wirtschaftsbereich Handwerk 

bestehen, sondern in der gewerblichen Wirtschaft auch für Industrie und Handel im Hinblick auf die 

öffentliche Bestellung von Sachverständigen, wobei der Gesetzgeber insoweit den maßgeblichen 

Rechtsrahmen in § 36 GewO normiert hat.  

Nach der einschlägigen EuGH-Judikatur ist ein Mitgliedstaat, der sich auf zwingende Gründe des Allge-

meininteresses zur Rechtfertigung beschränkender nationaler Regelungen oder Maßnahmen beruft, 

verpflichtet darzutun, dass sie zur Erreichung des angestrebten legitimen Ziels geeignet und erforder-

lich sind. Allerdings muss insoweit nicht positiv belegen werden, dass sich das verfolgte Ziel mit keiner 

anderen vorstellbaren Maßnahme unter den gleichen Bedingungen erreichen ließe.18 Daher erübrigen 

sich entsprechende hypothetische Betrachtungen. 

 

(d) Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr, die Wahlmöglichkeiten für 

die Verbraucher und die Qualität der Dienstleistungen (Art. 7 Abs. 2 UA 1 Buchst. d) 

Sachverständige profitieren von den Gewährleistungen des Binnenmarktes, zu denen die Dienstleis-

tungs- sowie die Niederlassungsfreiheit gehören. Da die Betätigung als freier Sachverständiger in 

Deutschland keinerlei Berufsreglementierung unterliegt, sind die Personenverkehrsfreiheiten des Ge-

meinschaftsrechts im Regelfall nicht negativ tangiert, weil die Berufsfreiheit in umfassendem Sinne 

gewährleistet ist. So eine öffentliche Bestellung durch EU/EWR-Bürger im Inland angestrebt wird, greift 

das gemeinschaftsrechtliche System der Anerkennung von Berufsqualifikationen. Der Europäische Ge-

setzgeber hat zwecks Sicherung der Mobilität von Selbständigen und abhängig Beschäftigten im Bin-

nenmarkt die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen erlassen.19 Sach-

verständige aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder des EWR haben auf Grundlage dieser im natio-

nalen Recht umgesetzten Regelungen einen Rechtsanspruch auf Anerkennung ihrer Berufsqualifikati-

onen. Für den Fall, dass grenzüberschreitend und gelegentlich Sachverständigendienstleistungen in 

                                                           
17 BayVGH v. 14.7.2015 – 22 ZB 14.1728 – juris. 
18 EuGH v. 4.7.2019 – C‑377/17 (Kommission/Deutschland) – ECLI:EU:C:2019:562, Rn. 64. Hierbei handelt es sich 
um eine gefestigte Rechtsprechung. Vgl. hierzu näher: EuGH v. 23.12.2015 – C-333/14 (Scotch Whisky Association 
u. a.) – EU:C:2015:845, Rn. 55; EuGH v. 24.3.2011 – C-400/08 (Kommission/Spanien) – EU:C:2011:172, Rn. 123; 
EuGH v. 28.4.2009 – C-518/06 (Kommission/Italien) – EU:C:2009:270, Rn. 84; EuGH v. 10.2.2009 – C‑110/05 
(Kommission/Italien) – Slg. 2009, I-519, Rn. 65 f. 
19 ABl. EU Nr. L 255/22 vom 30.9.2005; zul. geändert durch RL 2013/55/EU, ABl. EU Nr. L 354/132 vom 
28.12.2013. 
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Deutschland erbracht werden sollen, gilt der Grundsatz der automatischen Anerkennung, sofern be-

stimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt werden.20 Bei Niederlassungsvorgängen sind die Regelungen 

des sogenannten allgemeinen Systems der Anerkennung von Berufsqualifikationen einschlägig.21  

Im Rahmen der Neuregelung wird nunmehr eine ausdrückliche Bezugnahme auf die Bestimmung des 

§ 36a Gewerbeordnung statuiert. Danach sind bei der Bewertung der geforderten besonderen Sach-

kunde auch Berufsqualifikationen zu berücksichtigen, die in einem anderen EU/EWR-Staat erworben 

wurden. Daher sind bereits im Herkunftsstaat ausgeübte Sachverständigentätigkeiten bei der Ent-

scheidung über einen Antrag auf öffentliche Bestellung als Sachverständiger in Deutschland zu berück-

sichtigen. Insoweit besteht ein Anerkennungsanspruch, wenn Antragsteller in ihrem Herkunftsstaat 

berechtigt sind, Tätigkeiten auszuüben, die dort Personen vorbehalten sind, die über eine besondere 

Sachkunde verfügen. In Staaten, in denen die öffentliche Bestellung von Sachverständigen nicht ge-

setzlich normiert ist und auch keine vergleichbaren allgemeinen Regelungen existieren, ist die beson-

dere Sachkunde von Antragstellern grundsätzlich anzuerkennen, wenn sie in ihrem Herkunftsstaat in 

einem der letzten zehn Jahre als Sachverständiger vollzeitlich tätig gewesen sind und sich aus den von 

ihnen vorgelegten Nachweisen ergibt, dass sie über eine der im Inland für das betreffende Bestellungs-

sachgebiet geforderten besonderen Sachkunde vergleichbare Sachkunde verfügen.22 Im Ergebnis si-

chern die europäischen Regelungen der Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie das nationale 

Umsetzungsrecht die Mobilität von Sachverständigen im Binnenmarkt umfassend ab. Daher sind keine 

signifikanten Auswirkungen auf die Freizügigkeitsrechte im Binnenmarkt oder Wahlmöglichkeiten für 

Verbraucher zu gewärtigen. Denn eine Studie der Europäischen Kommission belegt, dass Berufsregle-

mentierungen keine negativen Effekte auf die wirtschaftliche Dynamik haben.23 Dies wird für den spe-

zifischen Bereich der Berufsreglementierungen als Marktzugangsschranke durch eine weitere Studie 

aus Großbritannien belegt, die im Auftrag des britischen Wirtschaftsministeriums erstellt wurde.24 

 

(e) Weniger eingriffsintensive Regelungsalternative (Art. 7 Abs. 2 UA 1 Buchst. e) 

Wie bereits unter (b) ausgeführt, unterliegt eine Betätigung als freier Sachverständiger keinerlei Reg-

lementierung. Indes ist die öffentliche Bestellung zum Sachverständigen an bestimmte, in der Sachver-

                                                           
20 Die Regelungen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen im Kontext der Ausübung der Dienstleistungsfrei-
heit sind in Titel II der Richtlinie 2005/36/EG enthalten. Art. 5 der Richtlinie enthält die maximalen Anforderun-
gen, die an grenzüberschreitende Dienstleistungserbringer im Hinblick auf nachzuweisende Berufsqualifikatio-
nen gestellt werden können. Die Regelung wurde durch Art. 1 Nr. 6 der Richtlinie 2013/55/EU überarbeitet, um 
die Anforderungen abzusenken. 
21 Titel III Kapitel 1 und 2 der Richtlinie 2005/36/EG enthalten die Regelungen zur Anerkennung von Berufsquali-
fikationen bei allein Berufen, bei denen zuvor keine Koordinierung der Mindestanforderungen stattgefunden hat 
(sog. allgemeines System der Anerkennung von Berufsqualifikationen).  
22 BT-Drucks. 16/12784, S. 17 f. 
23 Canton/Ciriaci/Solera, The Economic Impact of Professional Services Liberalisation, Economic Papers 533, Sep-
tember 2014, ISSN (online) 1725-3187. 
24 Koumenta/Humphris/Kleiner/Pagliero, Occupational Regulation in the EU and UK: Prevalence and Labour Mar-
ket Impacts, Queen Mary University London, Final Report, July 2014. 
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ständigenordnung geregelte Voraussetzungen geknüpft. Der Zugang zur Betätigung als Sachverständi-

ger ist freien Sachverständigen auch auf den Gebieten, für die Sachverständige öffentlich bestellt wer-

den, nicht verwehrt. Zwar sollen Gerichte zum Zwecke der Beweisaufnahme bevorzugt auf öffentliche 

Sachverständige zurückgreifen.25 Jedoch sind selbst Gerichten nicht gehindert, freie Sachverständige 

mit der Erstattung von Gutachten zu beauftragen.26 Eine weniger eingriffsintensive Regelungsalterna-

tive zur effektiven Absicherung der Qualität von Sachverständigengutachten, die insbesondere auch 

bei gerichtlichen Entscheidungen zugrunde gelegt werden, ist nicht ersichtlich.  

Die Anforderungen im Hinblick auf die persönliche Eignung und Sachkunde stellen zudem einen mo-

dernen Regelungsansatz dar, da sie präventiv wirken. Ansätze, die auf einer vollkommenden Markt-

freiheit basieren und für den Fall der Schlechtleistung über Pflichtversicherungen abgesicherte zivil-

rechtliche Regressforderungen oder hohe Sanktionen wie einen aus dem anglo-amerikanischen Be-

reich bekannte Strafschadensersatz (punitive damages) vorsehen, wirken rein repressiv und sind von 

daher strukturell weit weniger zum Schutz von überwiegenden Allgemeinwohlbelangen geeignet. Der 

EuGH hat in seiner Judikatur explizit anerkannt, dass im Nachhinein greifende kompensatorische oder 

repressive Maßnahmen der vorgenannten Art weniger geeignet zur Absicherung überwiegender All-

gemeinwohlbelange sind und von Mitgliedstaaten zur Zielerreichung ergriffene präventiv wirkende 

Maßnahmen daher sowohl den Verhältnismäßigkeitskriterien der Geeignetheit als auch der Erforder-

lichkeit genügen können.27 

 

5. Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß § 106 Absatz 4 Satz 1 HwO i.V.m. Art. 7 Abs. 2 UA 2 RL (EU) 

2018/958– Bei Relevanz zu prüfende Kriterien 

 

(a) Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf erfassten oder einem Beruf vorbehal-

tenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifikation (Art. 7 Abs. 2 UA 2 Buchst. a) 

Der Sachgebietszuschnitt unterliegt dem Ermessen der Bestellungskörperschaft und ist justiziabel. 

Nach der einschlägigen Judikatur des BVerwG sollen Sachgebiete, für die Sachverständige bestellt wer-

den, in der Regel nur den Teilbereich eines Berufs bilden.28 Entscheidend für den Zuschnitt ist das öf-

fentliche Interesse, damit Behörden und Gerichten sowie der breiten Öffentlichkeit ein Rückgriff auf 

Personen ermöglicht wird, die eine besondere Gewähr für Zuverlässigkeit und besondere Sachkunde 

bieten und daher für bestimmte Sachgebiete als unparteiische Gutachter geeignet sind. Indem Sach-

verständige für eng begrenzte Sachgebiete bestellt werden, lässt sich für die relevanten Verkehrskreise 

leicht erkennen, ob ein öffentlich bestellter Sachverständiger über die in einem konkreten Fall benö-

tigte besondere Sachkunde verfügt. Damit orientiert sich der Sachgebietszuschnitt an tatsächlichen 

                                                           
25 § 404 Abs. 2 ZPO; § 73 Abs. 2 StPO; § 98 VwGO. 
26 BayVGH v. 28.1.2009 – Az. 22 BV 08.1413 – GewArch 2009, 202. 
27 EuGH v. 19.5.2009 – C‑171/07 & C-172/07 (DocMorris NV) – ECLI:EU:C:2009:316, Rn. 55 ff. 
28 BVerwG v. 11.12.1972, Az. I C 5.71, GewArch 1973, 263. 
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Bedürfnissen und geht nicht über das erforderliche Maß hinaus. Nur im Hinblick auf das konkrete Sach-

gebiet, für das die öffentliche Bestellung angestrebt wird, ist der Nachweis einer besonderen Sach-

kunde erforderlich. 

 

(b) Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der Notwendigkeit ei-

ner bestimmten Berufsqualifikation (Art. 7 Abs. 2 UA 2 Buchst. b) 

Da sich öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige von den übrigen Sachverständigen nicht 

durch die Zugehörigkeit zu einem Beruf, sondern nur durch die staatliche Feststellung ihrer Qualifika-

tion als Sachverständige unterscheiden, existiert kein echter Vorbehaltsbereich. Insbesondere führt 

der gesetzlich statuierte bevorzugte Rückgriff von Gerichten auf öffentlich bestellte und vereidigte 

Sachverständige nicht dazu, dass andere Gruppen von Sachverständigen generell nicht durch Gerichte 

mit der Erstattung von Gutachten beauftragt werden könnten. Aus der Bezeichnung als öffentlich be-

stellter und vereidigter Sachverständiger können indes Vorteile im Wettbewerb am Markt resultieren, 

da ihrem Votum aufgrund der öffentlichen Bestellung eine besondere Glaubwürdigkeit beigemessen 

wird. Allerdings hat dieser Wettbewerbsvorteil in der Praxis nicht zu einer Verdrängung anderer Sach-

verständigengruppen geführt. Vielmehr ist die Zahl öffentlich bestellter Sachverständiger über längere 

Zeiträume betrachtet recht konstant geblieben, wohingegen die Zahl nicht öffentlich bestellter Sach-

verständiger stetig zunimmt.29 

 

(c) Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alternativen Wegen (Art. 7 Abs. 2 UA 

2 Buchst. c) 

Eine Voraussetzung für die öffentliche Bestellung ist der Nachweis besonderer Sachkunde. Dieser un-

bestimmte Rechtsbegriff ist in der Judikatur konturiert worden. Unzureichend ist insoweit die bisher 

beanstandungslose Ausübung des eigenen Berufs.30 Denn die besondere Sachkunde verlangt den 

Nachweis überdurchschnittlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen.31 Diese können auf unter-

schiedlichen Wegen erlangt werden. So gebietet das Erfordernis des Sachkundenachweises keine sche-

matische Handhabung.32 Daher sind die nachgewiesenen Berufsqualifikationen unter Berücksichtigung 

der Berufserfahrung heranzuziehen, wobei im Falle des Fehlens ausreichender sonstiger Sachkunde-

nachweise die Möglichkeit besteht, in einem prüfungsähnlichen Verfahren vor einem Fachausschuss 

den erforderlichen Nachweis zu erbringen. Zudem können über die europäischen Regelungen zur An-

erkennung von Berufsqualifikationen sowie das nationale Umsetzungsrecht in anderen EU/EWR-Staa-

ten erworbene Berufsqualifikationen umfänglich Berücksichtigung finden. Daher kann der Sachkunde-

nachweis auf unterschiedlichen Wegen erbracht werden.  

                                                           
29 Bleutge, GewArch 2007, 184. 
30 BVerwG v. 27.6.1974 – Az. 1 C 10.73– BVerwGE 45, 235. 
31 OVG Bautzen v. 7.5.2013 – Az. 3 A 834/11. 
32 BVerwG v. 26.6.1990 – Az. 1 C 10/88 – GewArch 1990, 355. 
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(d) Exklusiver Vorbehaltsbereich (Art. 7 Abs. 2 UA 2 Buchst. d) 

Wie bereits dargelegt, besteht primär eine Privilegierung für die gerichtliche Sachverständigenbestel-

lung, die allerdings nicht im Sinne eines exklusiven Vorbehaltsbereichs zu verstehen ist. Jedoch sind 

öffentlich bestellte Sachverständige allein berechtigt, zu werblichen Zwecken auf die öffentliche Be-

stellung hinzuweisen, was im Wettbewerb am Markt jenseits der gerichtlichen Bestellung von Vorteil 

sein kann. Diesen Vorteilen sind zwecks objektiver Gesamtabwägung auch Belastungen gegenüberzu-

stellen, die mit der öffentlichen Bestellung einhergehen. So müssen öffentlich bestellte Sachverstän-

dige nicht nur einen Nachweis der besonderen Sachkunde erbringen, sondern auch Fortbildungspflich-

ten erfüllen, über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen und die allgemeinen Pflichtenkataloge 

der jeweiligen Bestellungskörperschaft einhalten, woraus entsprechende Kostenmehrbelastungen re-

sultieren, die kalkulatorisch bei den Marktpreisen für eigene Leistungen zu berücksichtigen sind. Bei 

einer Gesamtbetrachtung ist daher der Vorbehaltsbereich denkbar gering ausgestaltet, so dass ein 

umfassender Leistungswettbewerb im Markt gegeben ist.  

 

(e) Art. 7 Abs. 2 UA 2 Buchst. e) und f) 

Die Prüfkriterien besitzen im vorliegenden Kontext keine Relevanz. 

 

6. Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß § 106 Absatz 4 Satz 1 HwO i.V.m. Art. 7 Abs. 2 UA 1 Buchst. 

f) & Art. 7 Abs. 3 – Kumulative Wirkung von Reglementierung und Marktverhaltensregelungen 

 

(a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Reglementie-

rung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) RL 2005/36/EG 

Nach der Sachverständigenordnung hat der Sachverständige bei seiner gutachterlichen Tätigkeit auf 

dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt und vereidigt ist, darauf zu verweisen, dass er von der 

Handwerkskammer für ein bestimmtes Sachgebiet bestellt worden ist. Allerdings regelt die Sachver-

ständigenordnung selbst keinen Berufsbezeichnungsschutz. Die Verwendung der Bezeichnung als öf-

fentlich bestellter Sachverständiger unterliegt jedoch einem gesetzlichen Schutz nach den allgemeinen 

Regelungen. So verstößt es einerseits gegen das auf gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben beruhende 

wettbewerbsrechtliche Irreführungsverbot des § 5 UWG, wenn sich jemand ohne öffentliche Bestel-

lung und Vereidigung entsprechend tituliert. Zudem besteht eine Strafbarkeit gemäß § 132a Abs. 1 Nr. 

3 StGB bei unbefugter Führung der Bezeichnung öffentlich bestellter Sachverständiger. 

 

(b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung 

Die Sachverständigenordnung enthält eine Verpflichtung zur Fortbildung von Sachverständigen in dem 

Sachgebiet, für das die öffentliche Bestellung erfolgt ist. Schwerpunktmäßig handelt es sich um die 
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fachspezifisch-technische Fortbildung, damit die Leistungserbringung der öffentlich bestellten Sach-

verständigen auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik basiert; darüber hinaus wird das 

allgemeine Sachverständigenwissen auf dem neuesten Stand abgedeckt. Die Erfüllung der Fortbil-

dungsverpflichtung soll durch Fortbildungen in bestimmtem Umfang nachgewiesen werden.  

Die Fortbildungsverpflichtung ist im Kontext der Bestellungsvoraussetzungen zu sehen, wo der Nach-

weis der besonderen Sachkunde im Zeitpunkt der Bestellung eingefordert wird. Durch die Fortbil-

dungsverpflichtung wird sichergestellt, dass die besondere Sachkunde auch nach der Bestellung für 

den Bestellungszeitraum aufrechterhalten wird. Damit dient sie der Qualitätssicherung und zugleich 

der Absicherung der Konsistenz der Gesamtregelungen zur Erreichung des Ziels, die Leistungsgüte 

durch öffentlich bestellte Sachverständige in jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Die Fortbildungsver-

pflichtung ist im Hinblick auf das Ziel der Qualifikationssicherung zudem als milderes Mittel anzusehen 

als etwa eine in regelmäßigen Abständen zu wiederholte Qualifikationsprüfung. 

 

(c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung 

Mit der öffentlichen Bestellung zum Sachverständigen sind keine besonderen Vorschriften in Bezug 

auf Berufsorganisationen oder Standesregeln verknüpft. Die Sachverständigenordnung enthält allein 

klarstellende Regelungen dergestalt, dass die öffentliche Bestellung unter bestimmten Voraussetzun-

gen widerrufen oder zurückgenommen werden kann. Dies wiederum setzt das Vorliegen eines wichti-

gen Grundes voraus. Ein solcher ist namentlich dann gegeben, wenn die Bestellung aufgrund der Vor-

lage falscher Unterlagen erschlichen wurde. Allerdings richten sich sowohl die Rücknahme als Aufhe-

bung eines rechtmäßigen Verwaltungsakts als auch der Widerruf als Aufhebung eines rechtswidrigen 

Verwaltungsakts nach den allgemeinen Bestimmungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Län-

der.33 Die Regelungen führen zu keinerlei kumulativen Belastungen, da sie allein das Regelungsziel der 

eigentlichen Berufsreglementierung absichern, dass nur tatsächlich hinreichend qualifizierte Personen 

eine Betätigung als öffentlich bestellte Sachverständige ausüben können.  

 

(d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungsregelungen 

Aus der öffentlichen Bestellung zum Sachverständigen resultiert keine über die allgemeinen Regelun-

gen hinausgehende Verpflichtung in Bezug auf Pflichtmitgliedschaft, Registrierungs- oder Genehmi-

gungsregelungen.  

 

(e) Quantitative Beschränkungen  

Neben den in der Sachverständigenordnung statuierten Anforderungen hinsichtlich der persönlichen 

und fachlichen Eignung ist eine abstrakte Bedarfsprüfung vorgesehen. Denn generell erfolgt eine öf-

fentliche Bestellung von Sachverständigen allein im öffentlichen Interesse, nicht indes aus privaten 

beruflichen Interessen. Die abstrakte Bedarfsprüfung zielt dabei darauf ab festzustellen, ob auf einem 

                                                           
33 Vgl. hierzu eingehender: Bleutge, in: Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung Bd. 1, § 36 Rn. 82 ff. 
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bestimmten Fachgebiet eine nennenswerte Nachfrage nach spezialisiertem Sachverstand besteht. 

Maßgebliches Kriterium für die Feststellung eines abstrakten Bedarfs ist dabei die Intensität der Nach-

frage nach Sachverständigengutachten. Durch die abstrakte Bedarfsprüfung wird der Aufwand der Er-

mittlung, Prüfung und Bestellung von Sachverständigen erspart, soweit in einem bestimmten Bereich 

kein spezialisierter Sachverstand nachgefragt wird, da etwa für ein Sachgebiet selten oder nie Gutach-

ten verlangt werden oder aber Gutachten von den Sachverständigen eines umfassenderen Sachgebie-

tes ohne Schwierigkeit erstellt werden können.34  

Eine konkrete Bedürfnisprüfung zur zahlenmäßigen Beschränkung der öffentlich bestellten Sachver-

ständigen findet indes nicht statt und würde gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des nationalen 

Verfassungsrechts und des Gemeinschaftsrechts verstoßen.35 So hat das BVerfG bereits mit Beschluss 

vom 25.3.199236 klargestellt, dass eine konkrete Bedarfsprüfung für die öffentliche Bestellung von 

Sachverständigen die Berufsausübungsfreiheit unverhältnismäßig beschränkt. Daher darf die öffentli-

che Bestellung von Sachverständigen lediglich von der fachlichen und persönlichen Eignung sowie von 

einem allgemeinen Bedürfnis an entsprechendem Sachverstand auf einem bestimmten Fachgebiet ab-

hängig gemacht werden, nicht jedoch von der Zahl bereits vorhandener öffentlich bestellter Sachver-

ständiger. Folglich wird allein überprüft, ob in einem bestimmten Sachgebiet überhaupt ein Bedarf an 

öffentlich bestellten Sachverständigen besteht, was stets zu bejahen ist, wenn Sachverständigenleis-

tungen auf dem betreffenden Gebiet in nicht nur unerheblichem Umfang nachgefragt werden.  

Die Regelungen der Sachverständigenordnung zur abstrakten Bedarfsprüfung sind komplementär zu 

denjenigen der persönlichen und fachlichen Eignung und führen – anders als konkrete Bedürfnisprü-

fungen – nicht zu einer Beschränkung des Marktzugangs. Im Gegenteil sichern sie ab, dass überhaupt 

nur dann eine öffentliche Bestellung von Sachverständigen für ein bestimmtes Sachgebiet erfolgt, 

wenn hierfür aus übergeordneten Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Selbst dann ist der 

Markt grundsätzlich für nicht öffentlich bestellte Sachverständige zugänglich, so dass aus der Regelung 

zur abstrakten Bedarfsprüfung keine negativen Implikationen im Hinblick auf die Personenverkehrs-

freiheiten des Gemeinschaftsrechts resultieren.  

 

(f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Beteiligungs-

struktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen unmittelbar mit 

der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen; 

Durch die Neuregelung des § 21 (Zusammenschlüsse mit Sachverständigen) wird explizit klargestellt, 

dass keinerlei spezifische Anforderungen an eine bestimmte Rechtsform bestehen. Auch sindan Betei-

ligungsstrukturen zulässig, solange die höchstpersönliche Leistungserbringung sowie die Wahrung von 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sichergestellt sind.  

                                                           
34 BVerfG v. 25.3.1992 – Az. 1 BvR 298/86 – BVerfGE 86, 28 = GewArch 1992, 272. 
35 Vgl. zum nationalen Verfassungsrecht: BVerfG v. 25.2.1992 – Az. 1 BvR 298/86 – BVerfGE 86, S. 28 ff; zum EU-
Recht: EuGH v. 10.3.2009 – C‑169/07 (Hartlauer) – Slg. 2009, I-01721. 
36 Az. 1 BvR 298/86. 
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(g) Geografische Beschränkungen  

Geografische Beschränkungen existieren nicht. Wer bei einer regionalen Handwerkskammer als öf-

fentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zugelassen ist, darf sich im gesamten Bundesge-

biet betätigen.  

 

(h) Beschränkungen der gemeinschaftlichen oder partnerschaftlichen Berufsausübung 

Regelungen, die eine gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Berufsausübung untersagen, beste-

hen nicht.  

 

(i) Anforderungen an den Versicherungsschutz (Berufshaftpflicht) 

Öffentlich bestellte Sachverständige haften grundsätzlich zivilrechtlich für die Richtigkeit von ihnen 

getätigter gutachterlicher Aussagen. Vertragliche Haftungsbeschränkungen für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit sowie der Höhe nach sind unzulässig. Aufgrund dieser besonderen Haftungsrisiken sollen 

Sachverständige während der Zeit ihrer Bestellung eine Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe 

abschließen. Diese Regelung dient einerseits der Minimierung der aus einer Betätigung als öffentlich 

bestellter Sachverständiger resultierenden finanziellen Haftungsrisiken und sichert im Schadensfalle 

andererseits eine schnelle und umfassende Schadensregulierung im Interesse betroffener Dritter ab. 

Damit genügt sie den Kriterien der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit in engerem 

Sinne. 

 

(j) Sprachkenntnisse 

Sprachkenntnisse sind nicht Gegenstand der Regelungen zur Bestellung und Vereidigung von Sachver-

ständigen. Da allerdings als Ergebnis der Tätigkeit regelmäßig in Form von Gutachten festgehalten wer-

den muss, sind gewisse Sprachkenntnisse für die Ausübung der Sachverständigentätigkeit unabding-

bar.  

 

(k) Festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen 

Allein bei der gerichtlichen Bestellung von Sachverständigen besteht eine Vergütung auf Grundlage 

des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG),37 ansonsten existieren keinerlei Mindest- 

oder Höchstpreisanforderungen. Dies erscheint aus europarechtlicher Sicht unbedenklich. So hat sich 

der EuGH in seiner Judikatur zu den Personenverkehrsfreiheiten des Gemeinschaftsrechts bereits mit 

Vertrauensgütern befasst, bei denen Kunden nicht über die nötigen Fachkenntnisse verfügen, um die 

                                                           
37 BGBl. I 2004, S. 776, zul. geändert durch Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 11.10.2016 (BGBl. I S. 2222). 
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Leistungsgüte zu beurteilen. Der Gerichtshof akzeptierte in seiner Entscheidung zu Höchstsätzen der 

Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)38 den Vortrag der Bun-

desrepublik Deutschland, dass der fragliche Markt durch eine starke Informationsasymmetrie gekenn-

zeichnet sei, weil die Dienstleistungserbringer über Fachkenntnisse verfügten, die die meisten Kunden 

nicht besäßen, so dass es ihnen schwerfalle, die Qualität der angebotenen Planungsleistungen zu be-

urteilen.39 Dies kann nach Einschätzung des EuGH auch rechtfertigen, dass Mitgliedstaaten durch die 

Festsetzung von Mindestpreisen sicherstellen, dass es aufgrund des bestehenden Konkurrenzkampfes 

am Markt nicht zu Billigangeboten und durch adverse Selektion sogar zur Ausschaltung von Qualitäts-

leistungen anbietenden Wirtschaftsteilnehmern kommt.40  

 

(l) Anforderungen für die Werbung 

Es bestehen keine spezifischen Anforderungen an die Werbung. Vielmehr ist der allgemeine gesetzli-

che Ordnungsrahmen maßgeblich, der namentlich im Bereich des Wettbewerbsrechts weitestgehend 

auf europarechtlichen Vorgaben basiert.  

 

III. Zusammenfassendes Ergebnis 

 

Die von der Vollversammlung der Handwerkskammer Rheinhessen beabsichtigten Änderungen der 

Sachverständigenordnung der Handwerkskammer Rheinhessen erfüllen die Anforderungen der Richt-

linie (EU) 2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 

und der im Handwerksrecht ergangenen Umsetzungsregelung des § 106 Abs. 3 – 5 HwO. Sofern sie 

einen Bezug zur Berufsreglementierung im Sinne des Europäischen Gemeinschaftsrechts aufweisen, 

respektieren sie das Diskriminierungsverbot, sind durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt 

und genügen den gemeinschaftsrechtlichen Prüfkriterien der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie aus den 

vorstehend näher dargelegten Gründen. 

                                                           
38 BGBl. I 2013, S. 2276. 
39 EuGH v. 4.7.2019 – C‑377/17 (Kommission/Deutschland) – ECLI:EU:C:2019:562, Rn. 70. 
40 EuGH v. 4.7.2019 – C‑377/17 (Kommission/Deutschland) – ECLI:EU:C:2019:562, Rn. 81 ff. 


